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Amt für Migration und Flüchtlinge 
Geschäftsbericht 2019 

 

Vorbemerkungen und Aufbau des Amtes 

 

Das Amt für Migration und Flüchtlinge vereint Aufgaben im Bereich der Menschen mit Migrationshintergrund. 

Entsprechend der Aufgabenbereiche ist das Amt für Migration und Flüchtlinge in drei Sachgebiete aufgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit April 2019 wird das Sachgebiet 23.30 durch die Rückkehrberatung ergänzt, die bis dahin im Sachgebiet 

23.10 angesiedelt war. Durch die Zuordnung zum Sachgebiet 23.30 werden dort alle wesentlichen sachbear-

beitenden Aufgabenbereiche vereint. Die drei Sachgebiete des Amtes für Migration und Flüchtlinge sind be-

zogen auf den Aufgabenumfang und die Anzahl der Mitarbeiter/-innen jeweils vergleichbar umfangreich. 

 

Mit Stand zum 31.12.2019 waren im Amt für Migration und Flüchtlinge 44,46 Vollzeitstellen mit 49 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern besetzt. Hiervon waren vier in einem Beamtenverhältnis und 44 in einem angestellten 

Beschäftigungsverhältnis. Mit der Verstetigung der Aufgaben konnte die Zahl der befristeten Arbeitsverträge 

auf unter 20 Prozent gesenkt werden. Aufgrund von Fluktuation waren im Jahr 2019 regelmäßig Stellen trotz 

bestehenden Personalbedarfs nicht besetzt. 

 

Das Amt für Migration und Flüchtlinge ist in der Wittlensweilerstraße 3 in Freudenstadt im Integrationszentrum 

Freudenstadt (IZF) untergebracht. Die dort angesiedelten Angebote des Landratsamtes für Menschen mit 

Migrationshintergrund werden gestärkt durch die an diesem Standort ebenfalls angesiedelte Arbeitsvermitt-

lung für geflüchtete Menschen des Jobcenters Landkreis Freudenstadt sowie die IQ-Servicestelle der Agentur 

für Arbeit. Die Ausländerbehörde der Stadt Freudenstadt ist an der gleichen Adresse mit eigenen Büroräumen 

untergebracht. Die kurzen Wege in einem gemeinsamen Gebäude ersparen den Kunden zusätzliche Wege 

und verbessern den Austausch zwischen den hauptamtlichen Akteuren. 

 

Der Geschäftsbericht gibt eine zusammenfassende Übersicht über die Aufgabeninhalte und Handlungs-

schwerpunkte der verschiedenen Sachgebiete des Amtes für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2019 wieder. 

Der Bericht wird jährlich fortgeschrieben. 
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Sachgebiet 23.10 – Untere Aufnahmebehörde für Flüchtlinge/ 
Untere Eingliederungsbehörde für Spätaussiedler/innen 

 

Vorbemerkungen und Aufbau des Sachgebietes 

 

Die Untere Aufnahmebehörde ist als untere Verwaltungsbehörde zuständig für die Unterbringung und Betreu-

ung von Asylbewerbern, Geduldeten und Kontingentflüchtlingen in Unterkünften der vorläufigen Unterbrin-

gung. Sie teilt sich organisatorisch in die Aufgabengebiete Zentrale Steuerung einschließlich Belegungsma-

nagement, Gebäudemanagement inklusive Hausmeisterdienste und Heimverwaltung. Die Rückkehrbera-

tungsstelle ist seit April 2019 dem Sachgebiet 23.30 zugeordnet. 

 

Die Untere Eingliederungsbehörde ist für die Unterbringung und soziale Betreuung von einreisenden Spät-

aussiedler/-innen zuständig, bietet Beratung zum Bundesvertriebenengesetz an und stellt Zweitschriften der 

Spätaussiedlerbescheinigung aus. Die Zahl der neu einreisenden Spätaussiedler/-innen ist seit einigen Jahren 

auf sehr niedrigem Niveau. Für die Unterbringung werden keine separaten sogenannten Übergangswohn-

heime im Landkreis betrieben, sondern es findet im Bedarfsfall eine Aufnahme in einer Unterkunft der vorläu-

figen Unterbringung für Flüchtlinge statt. 

 

Aufnahme von Asylbewerbern in der vorläufigen Unterbringung 

 

Das Land weist den Landkreisen Personen, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, zur Unter-

bringung in die vorläufige Unterbringung zu. Die zugewiesenen Personen sind in der Regel seit ca. drei bis 

sechs Monaten in Deutschland und bleiben je nach Einzelfall eine Zeitspanne von mehreren Monaten bis zu 

mehreren Jahren in den Unterkünften des Landkreises. Die Zahl der Zuweisungen beläuft sich im Jahr 2019 

auf 122 Personen und hat sich gegenüber 126 Personen im Jahr 2018 in etwa die Waage gehalten. 

 

Entsprechend der Entwicklung der Zuweisungen müssen die Landkreise für diese Aufgabe Unterkünfte be-

reitstellen. Dabei wird im Landkreis Freudenstadt nach wie vor auf die Miete geeigneter Sammelunterkünfte 

(Gemeinschaftsunterkünfte) sowie ergänzend von Wohnungen gesetzt. Anfang 2016 waren perspektivisch bis 

zu 1.700 Plätze in der konkreten Vorbereitung für die Unterbringung. Nach dem plötzlichen Rückgang der 

Zuweisungszahlen im Frühsommer 2016 wurden bis Ende 2017 fast 50 Prozent der Plätze gegenüber dem 

Maximalstand wieder abgebaut. 

 

Dieser Abbau hat sich in geringerem Maße 2018 und auch 2019 fortgesetzt. Trotz der zwischenzeitlich deutlich 

zurückgegangenen Zuweisungszahlen lebten Ende 2019 immer noch ca. 480 Personen in den Unterkünften 

der vorläufigen Unterbringung. Der überwiegende Teil dieser Personen (ca. 66 Prozent) ist der rechtlichen 

Anschlussunterbringung zuzuordnen. 

 

Die weitere Entwicklung der benötigten Unterbringungskapazität wird ständig beobachtet. Gegenwärtig muss 

der Landkreis jeden Monat eine Person mit gesundheitlichen Einschränkungen aufnehmen. Hierdurch erge-

ben sich teilweise besondere Platzbedarfe. Eine angemessene Kapazitätsreserve wird zudem für einen etwa-

igen Anstieg der Flüchtlingszahlen, aber auch für regelmäßig notwendige Verlegungen zwischen den Unter-

künften, vorgehalten. 

 

Der umfangreiche Auf- und Abbau der Kapazitäten der vergangenen Jahre war mit extremen Anstrengungen 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes, die direkt oder indirekt in diesem Bereich tätig 

sind, verbunden. Die Aufgaben konnten nur dank des außerordentlichen Einsatzes und Engagements des 
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Personals bewältigt werden. Auch weiterhin ist die Aufgabe der bedarfsgerechten Unterbringung mit verschie-

denen sozialen Herausforderungen verbunden, die mit der Versorgung von Menschen aus unterschiedlichen 

Ländern und Kulturkreisen auf begrenztem Raum einhergehen. Hierfür sind weiterhin qualifizierte und erfah-

rene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Landkreis verfügt Ende 2019 über Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung von ca. 630 Plätzen (ge-

rundet) an 19 Standorten. Davon bieten Gemeinschaftsunterkünfte an sechs Standorten zwischen 40 und 130 

Personen Platz. Die übrigen Standorte sind Wohnungen mit geringeren Kapazitäten. Die Erfahrung hat ge-

zeigt, dass Gemeinschaftsunterkünfte gegenüber Wohnungen ökonomischer bewirtschaftet werden können, 

Wohnungen aber bei den Bewohnern begehrter sind. 

 

Das Land fordert von den Kreisen ein Abbaukonzept für vorhandene Unterkünfte, sofern bei sinkenden Zu-

weisungszahlen Leerstand vorhanden ist. Die Zielvorgabe des Landes der Mindestauslastung der vorhande-

nen Kapazitäten lag zum Jahresende 2018 bei 70 Prozent und zum Jahresende 2019 bei einer Mindestaus-

lastung von 75 Prozent. Diese Auslastung wurde mit der in diesen Unterkünften auch stattfindenden An-

schlussunterbringung eingehalten. Für das Jahresende 2020 war eine Mindestauslastung von 80 Prozent 

vorgesehen, jedoch hat das Land im ersten Quartal 2020 vor dem Hintergrund möglicher steigender Flücht-

lingszahlen aufgrund der Situation in der Türkei und Griechenland und auf Drängen der kommunalen Landes-

verbände vorerst Abstand von der Einhaltung der Mindestauslastung genommen. Die weitere Entwicklung, 

auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, bleibt abzuwarten. 

 

Von den Ende 2019 in den Unterkünften der vorläufigen Unterbringung lebenden ca. 480 Personen verfügen 

ca. 120 Personen über die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und haben damit ein befristetes Aufent-

haltsrecht für Deutschland. Bei weiteren ca. 90 Personen wurde das Asylverfahren endgültig negativ abge-

lehnt. Diese Personen sind ausreisepflichtig. Die übrigen ca. 270 Personen befinden sich im Asylverfahren 

oder im Klageverfahren gegen eine ablehnende Entscheidung. Es ist zu erwarten, dass ein großer Teil dieser 

ca. 270 Personen kein Bleiberecht in Deutschland erhält. 
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Für das Jahr 2020 wird von Seiten des Landes vor allem auch aufgrund der erhöhten Zuteilungszahlen im 

Zuge der Corona-Pandemie eine Zuweisung von ca. 120 Personen prognostiziert. Die weitere Integration der 

Menschen mit Bleiberecht sowie die Klärung der Perspektive der ausreisepflichtigen Personen wird eine 

Hauptaufgabe des Amtes für Migration und Flüchtlinge bleiben. 

 

Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden 

 

Die Unterscheidung, ob sich eine Person in der vorläufigen Unterbringung oder rechtlichen Anschlussunter-

bringung befindet, ist für die finanzielle Verantwortlichkeit relevant. Für die vorläufige Unterbringung erfolgt 

derzeit die Erstattung der tatsächlichen Kosten des Landkreises durch das Land. Für Leistungsausgaben nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz und darin enthaltene Unterbringungskosten in der rechtlichen Anschluss-

unterbringung des Landkreises hat das Land erstmals ab 2017 Beträge erstattet. 

 

Weiter ist die Unterscheidung zwischen der vorläufigen Unterbringung und der rechtlichen Anschlussunter-

bringung für die Zuständigkeit bei der Bereitstellung von Unterkünften für die betroffenen Personenkreise von 

Bedeutung. Bei der vorläufigen Unterbringung ist der Landkreis und bei der Anschlussunterbringung sind die 

Kommunen grundsätzlich verantwortlich. Bei einer Unterbringung durch die Kommunen erhalten diese bei 

Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die Kosten durch den Landkreis und bei Leis-

tungsberechtigten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch durch das Jobcenter erstattet. 
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Im Landkreis leben Ende 2019 rund 1.750 Personen mit Fluchthintergrund, die seit dem Jahr 2014 nach 

Deutschland eingereist sind. Hiervon sind ca. 480 Personen in den Unterkünften der vorläufigen Unterbrin-

gung des Landkreises wohnhaft, wovon ca. 320 Personen der Anschlussunterbringung zuzurechnen sind. Die 

restlichen Personen im Landkreis leben überwiegend in eigenem, d. h. privat gemieteten Wohnraum und in 

kleinerem Umfang in Unterkünften der Kommunen. 

 

Unter den Personen in eigenem Wohnraum und in den Unterkünften der Kommunen sind weit überwiegend 

Menschen mit einer Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und damit einem befristeten Aufenthaltsrecht in 

Deutschland. Diese Personen haben in den letzten Jahren dank des außergewöhnlich großen ehrenamtlichen 

Engagements zahlreicher Bürgerinnen und Bürger im Landkreis eine eigene Wohnung gefunden.  

 

Die relativ hohe Zahl der Personen in der rechtlichen Anschlussunterbringung, die in den Unterkünften des 

Landkreises untergebracht sind, ist auf die mit den Kommunen vereinbarte und vom Kreistag beschlossene 

Konsenslösung zurückzuführen. Diese sieht vor, dass insbesondere Personen mit geringer Bleibeperspektive 

bzw. abgelehnte Asylbewerber in der Anschlussunterbringung in den Unterkünften des Landkreises bleiben. 

Ebenso sollen Personen mit einem Bleiberecht möglichst direkt in eigenen Wohnraum ausziehen. 

 

Die Konsenslösung wird beständig evaluiert und an die tatsächlichen Veränderungen angepasst. Dabei ist die 

Entwicklung mit Blick auf die freiwillige Rückreise oder Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern sowie 

die Erfolgsaussichten von Personen mit einem Bleiberecht bei der Suche nach eigenem Wohnraum zu be-

rücksichtigen. Die Suche nach Wohnraum hat sich in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger gestaltet, 

so dass entsprechend der Konsenslösung im Jahr 2020 wieder Personen mit einem Bleiberecht den Kommu-

nen zur dortigen Unterbringung zugewiesen werden. 

 

Kostenerstattung des Landes – Aufwendungen des Kreishaushaltes 

 

Die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen ist eine Landesaufgabe, die durch die Kreise 

als untere Verwaltungsbehörde erledigt wird. Das Land hat die in diesem Zusammenhang den Kreisen ent-

stehenden Kosten bis 2014 über pauschale Zahlungen erstattet. Ab 2015 wurde zwischen dem Land und den 

kommunalen Landesverbänden eine tatsächliche Kostenerstattung für die Aufwendungen in der vorläufigen 

Unterbringung vereinbart. Die Kreise erhalten ab 2015 Abschlagszahlungen auf die zu erwartende tatsächli-

che Kostenerstattung, so dass die Kreise nicht oder nur eingeschränkt in Vorleistung gehen müssen. 

 

Die tatsächliche Kostenerstattung ist mit einem großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Erstellung 

der Abrechnung durch die Kreise und die Prüfung durch das Land verbunden. Die Abrechnung für das Jahr 

2016 wurde im März 2020 abgeschlossen. Der Landkreis musste insgesamt 510.266,99 EUR an zu viel er-

haltener Abschlagszahlungen an das Land zurückerstatten. 

 

Bei der Kostenerstattung für das Jahr 2017 mussten auf Anforderung durch das Land bis März 2020 verschie-

dene Angaben nachgeliefert bzw. Berechnungen angepasst werden. Das Land prüft derzeit die eingereichten 

Abrechnungen. Der Abschluss der Kostenerstattung für 2017 ist noch nicht absehbar. Das Land hat im Früh-

jahr 2020 die Kreise zur Abgabe der Abrechnung für das Jahr 2018 bis zum Sommer 2020 aufgefordert. 

 

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass der Landkreis von den bereits erhaltenen Abschlagszahlungen des 

Landes für das Jahr 2017 Rückzahlungen leisten muss, da die Abschläge höher waren als die tatsächlich mit 

dem Land abrechenbaren Aufwendungen. Der Landkreis hat in diesem Zusammenhang Rückstellungen ge-

bildet. Das Ergebnis der endgültigen Abrechnung bleibt abzuwarten. 
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Keine Kostenerstattung des Landes erfolgte lange Zeit für die Aufwendungen der Kreise in der rechtlichen 

Anschlussunterbringung. Hier fallen vorwiegend Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz einschließlich Unterkunftskosten sowie damit zusammenhängend Verwaltungskosten an. Die 

Aufwendungen in diesem Bereich sind seit 2017 durch den größer werdenden Personenkreis in der An-

schlussunterbringung angestiegen. Zwischenzeitlich hat das Land für die Jahre 2017 bis 2020 eine pauschale 

Kostenerstattung zugesagt und Beträge überwiesen. 

 

Ab dem Jahr 2021 können nach entsprechender Einigung der kommunalen Landesverbände mit dem Land 

die tatsächlichen Leistungsausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land abgerechnet wer-

den. Die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung verbleiben beim Kreis. 

 

Die exakte Bezifferung der nicht durch das Land abgedeckten Aufwendungen des Landkreises für die Aufgabe 

der vorläufigen Unterbringung und der Anschlussunterbringung ist aufgrund der erheblichen Zeitdifferenzen 

zwischen Anfall der Aufwendungen und Erstattung durch das Land derzeit nicht möglich. Das Land beabsich-

tigt zudem, trotz der erst für die rechtliche Anschlussunterbringung eingeführten Abrechnung der tatsächlichen 

Aufwendungen bei den Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung wieder zu einer pauschalen Erstattung 

zurückzukehren. Der Landkreis wird weiterhin die Entwicklungen auf Landesebene beobachten und sich be-

ständig mit dem Landkreistag abstimmen. Je nach Ergebnis wird der Landkreis Anpassungen an die tatsäch-

lichen und rechtlichen Entwicklungen prüfen. 

 

Die Aufwendungen für geflüchtete Menschen unterliegen unabhängig von der Frage der letztendlichen Kos-

tentragung durch das Land oder die kommunale Seite einer strengen Kostenkontrolle. Dies beinhaltet die 

stringente Prüfung von Aufwendungen für die Unterkünfte sowie von Ansprüchen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz. Auf der Einnahmeseite werden ebenso im vorgegebenen rechtlichen Rahmen Erträge gel-

tend gemacht. Hierzu zählt auch die aufwandsdeckende Kalkulation von Wohnheimgebühren. Diese wurden 

im Jahr 2019 neu kalkuliert. Die Aufgabenerledigung in der Unteren Aufnahmebehörde und damit die Höhe 

der dort anfallenden Erträge und Aufwendungen unterliegt einer ständigen Prüfung durch das Land, die Ge-

meindeprüfungsanstalt sowie das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises. 
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Sachgebiet 23.20 – Integration und Soziale Betreuung 
 

Vorbemerkungen und Aufbau des Sachgebietes 

 

Im Sachgebiet 23.20 werden Aufgaben des Integrationsmanagements für geflüchtete Menschen mit einem 

Bleiberecht in Deutschland wahrgenommen. Zudem ist hier die Soziale Betreuung von Asylbewerbern und 

Geduldeten im Bereich der Unteren Aufnahmebehörde angesiedelt. Dieses Aufgabengebiet ist wegen des 

Umfanges des Sachgebietes 23.10 sowie zur Stärkung der Aufgabenstellung der Integration in das Sachge-

biet 23.20 eingegliedert. Dem Sachgebiet sind zusätzlich das Verwaltungssekretariat des Amtes sowie die 

Integrationsbeauftragte des Landkreises zugeordnet. 

 

Soziale Betreuung in der vorläufigen Unterbringung 

 

Die Soziale Betreuung ist für geflüchtete Menschen im Asylverfahren oder mit einer ablehnenden Entschei-

dung des Asylantrages zuständig. Zu den Aufgaben gehören allgemeine Hilfestellungen in Belangen des täg-

lichen Lebens, im Umgang mit Behörden, individuellen Notlagen und familiären Konflikten. Die Soziale Be-

treuung unterstützt außerdem bei Erkrankungen, Erziehungsfragen und in der Schwangerschaft. Weiter ge-

hört zum Handlungsauftrag die Vermittlung von Grundregeln des Zusammenlebens in Deutschland. 

 

Je nach Herkunftsland können die kulturellen und sozialen Unterschiede und Gewohnheiten beträchtlich sein. 

Dadurch gelingt die Orientierung und Eingewöhnung teils schneller, teils langsamer. Das gilt besonders für 

relativ komplizierte Regeln in Deutschland, wie bei der Mülltrennung sowie bei tiefen Verhaltensmustern wie 

der deutschen Pünktlichkeit. 

 

Zur Erfüllung des Auftrages ist die Soziale Betreuung eng mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteuren 

in diesem Bereich vernetzt. Ziel des Handelns ist die Aktivierung und Stärkung der Fähigkeiten der geflüchte-

ten Menschen zum eigenständigen Handeln und die Einleitung der Integration in Deutschland. Gleichwohl 

umfasst die Tätigkeit auch die Unterstützung bei der Klärung der Perspektiven für eine Rückreise für Perso-

nen, deren Asylverfahren mit einer Ablehnung abgeschlossen wurde. 

 

Die Soziale Betreuung in der vorläufigen Unterbringung wird durch das Land im Rahmen der Kostenerstattung 

finanziert. Das Land übernimmt die Kosten für einen Fallteiler von 1:110. Aufgrund des Fallteilers und der Zahl 

der Unterkünfte sind die Mitarbeiterinnen in diesem Bereich in der Regel für mehrere Standorte der vorläufigen 

Unterbringung zuständig. 

 

Durch die Konsenslösung für die rechtliche Anschlussunterbringung werden im Landkreis Freudenstadt Asyl-

bewerber mit langer Verfahrensdauer oder abgelehnte Asylbewerber mit dem Status einer Duldung nicht den 

Kommunen zur Anschlussunterbringung zugewiesen, sondern die Anschlussunterbringung erfolgt faktisch in 

den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Dies hat zur Folge, dass sich in den Gemeinschaftsunter-

künften zunehmend Personen mit fehlender Bleibeperspektive in Deutschland aufhalten. 

 

In der Praxis stellt dies die Mitarbeiterinnen vor Ort vor große Herausforderungen, da die ablehnende Ent-

scheidung des Asylverfahrens weitreichende Folgen, wie z. B. den Verlust einer einstmals erteilten Arbeitser-

laubnis sowie auch die Kürzung von Sozialleistungen, haben kann. Dies sorgt vermehrt für Frustration bei den 

Bewohnern und erhöht insgesamt die Gefahr von Konflikten. Dem entgegenzuwirken ist allenfalls bedingt 

möglich und fordert ein hohes Maß an Fachlichkeit, welches durch beständige Weiterbildungen, unter ande-

rem im Bereich Konfliktmanagement und durch Deeskalationstrainings, erreicht wird. Ebenso wichtig ist der 
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Austausch in schwierigen Einzelfällen mit allen internen (z. B. Heimverwaltung, Sachbearbeitung, Gebäude-

management) und externen Beteiligten (z. B. Ausländerbehörde, Bewährungshilfe, Klinik für Psychiatrie) zur 

Erarbeitung von gemeinsamen Lösungsstrategien. 

 

Integrationsmanagement bei Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

 

Das Aufgabengebiet des Integrationsmanagements ist auf den Pakt für Integration und die damit verbundene 

Landesförderung ab 2017 zurückzuführen. Die Integrationsmanager/-innen sollen den individuellen Integrati-

onsprozess von Menschen mit einer Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft fördern. Dies geschieht durch 

aufsuchende, niedrigschwellige Sozialbegleitung und -beratung. 

 

Die Aufgabe des Integrationsmanagements ist grundsätzlich den Kommunen zugeordnet, kann aber von die-

sen dem Landkreis übertragen werden. Dies ist im Landkreis Freudenstadt mit Ausnahme der Großen Kreis-

stadt Horb und der Gemeinde Baiersbronn geschehen. Der Landkreis steht im engen Austausch mit den 

Städten und Gemeinden bei der Durchführung des Integrationsmanagements. 

 

Im Rahmen der übertragenen Aufgabe erhält der Landkreis vom Land eine Festbetragsfinanzierung, mit der 

die Personalkosten größtenteils abdeckt sind. Das Land finanziert einen Fallteiler von ca. 1:70. Der Förder-

zeitraum wurde durch das Land zwischenzeitlich von 24 Monaten auf insgesamt 60 Monate verlängert. Die 

Stellen konnten in mehreren Bewerbungsverfahren zwar besetzt werden, allerdings gibt es eine hohe Fluktu-

ation in diesem Bereich. In den ersten beiden Jahren des Förderzeitraums sind bereits sechs Kolleginnen 

wieder ausgeschieden, da in diesem Bereich sehr gut qualifizierte Beschäftigte aus dem Sozialbereich arbei-

ten, die auf dem Stellenmarkt zahlreiche unbefristete Stellen vorfinden. 

 

Der Verlust der Fachlichkeit wirkt sich direkt und negativ auf die Arbeit vor Ort aus, da die Integrationsmana-

ger/-innen neben der fachlichen Kompetenz auch soziale Kompetenzen aufgebaut haben, die für die Arbeit 

mit Geflüchteten unerlässlich sind und die sich beispielsweise in der direkten Beziehungsarbeit wiederspie-

geln. Aus diesem Grund hat der Kreistag unabhängig von einer Verlängerung der Förderung der Stellen durch 

das Land vor dem Hintergrund der Wichtigkeit des Auftrags des Integrationsmanagements und im Hinblick 

auf den voraussichtlichen Fortbestand der Aufgabe im Februar 2020 perspektivisch vier Stellen und damit ca. 

die Hälfte der Arbeitsplätze entfristet. 

 

Das Integrationsmanagement soll den individuellen Integrationsprozess fördern und dabei den Fokus auf die 

Verselbständigung der geflüchteten Menschen legen. Dazu ist das Integrationsmanagement eng mit anderen 

hauptamtlichen Akteuren vernetzt, insbesondere dem Jobcenter Landkreis Freudenstadt, um bedarfsgerecht 

vorhandene Strukturen und Angebote einbinden zu können. Das wichtigste Instrument in der Arbeit ist der 

individuelle Integrationsplan, in dem gemeinsam konkrete Ziele, z. B. für den Spracherwerb, festgelegt wer-

den. Die Mitwirkung der Personen mit einer Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist freiwillig. Das Integ-

rationsmanagement aktiviert und stärkt die vorhandenen Fähigkeiten der geflüchteten Menschen und begleitet 

diese beim Integrationsprozess. 

 

Im Jahr 2019 wurden 224 neue Integrationspläne zusammen mit den geflüchteten Menschen erarbeitet. Es 

fanden insgesamt 6.017 Beratungsgespräche statt, 7.062-mal wurde an Regeldienste, Beratungsstellen und 

andere Behörden verwiesen und insgesamt 18.826-mal vernetzten sich die Integrationsmanager mit anderen 

Beteiligten im Aufgabenfeld (insbesondere mit kommunalen Integrationsmanagern oder –beauftragten, Sozi-

alen Dienstleistern, Vereinen, Kirchen). 
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Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund 

 

Seit 2011 steigt die Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohnern mit ausländischer Staatsangehörigkeit im 

Landkreis Freudenstadt stetig an. Ende 2019 hat der Kreis laut Zensus rund 118.300 Einwohnerinnen und 

Einwohner, von denen ca. 15.100 Menschen eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Das entspricht 

einem Anteil von ca. 13 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Etwa 51,6 Prozent der ausländischen Bevölke-

rung stammt aus EU-Staaten. Rund ein weiteres Fünftel (ca. 22,7 Prozent) besitzt als Drittstaatsangehöriger 

eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis (Niederlassungserlaubnis) und somit ein dauerhaftes Bleiberecht in 

Deutschland. Ein Anteil von etwa 15,9 Prozent der ausländischen Bevölkerung lebt seit weniger als zwei Jah-

ren in Deutschland, etwa 41,2 Prozent leben zwischen zwei und neun Jahren in Deutschland. 

 

Die Bedeutung und der Umfang der Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland für die Gesamtgesell-

schaft wird ersichtlich, wenn man die Bevölkerungsentwicklung innerhalb des Landkreises betrachtet. Nach 

der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes entwickelt sich die Anzahl der Einwohne-

rinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter in den kommenden 15 Jahren stetig rückläufig. Bis im Jahr 

2035 sinkt ihre Anzahl im Vergleich zum Jahr 2019 um mehr als 10 Prozent (ca. 6.500 Personen). Gleichzeitig 

steigt die Anzahl der Personen im Alter zwischen 60 und 85 (also die Gruppe derer, die kurz vor dem Austritt 

aus dem Erwerbsleben stehen oder bereits ausgetreten sind) um mehr als 24 Prozent (ca. 7.200 Personen) 

an. Verstärkt wird dieser Trend zur Überalterung durch die Entwicklung der Personengruppe, die älter ist als 

85 Jahre. Ihre Anzahl wird sich, ausgehend von 2019, bis 2035 um ca. 1.500 Personen fast verdoppeln. 

Während das Segment derer, die als Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, stetig schma-

ler wird, steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung somit beständig (von durchschnittlich 44 Jahren im Jahr 

2017 auf fast 47 Jahre im Jahr 2035). Damit gehört der Landkreis Freudenstadt in der Region Nordschwarz-

wald zu den Kreisen mit dem höchsten zu erwartenden Anstieg des Durchschnittsalters. Zu- und Abwande-

rungsraten wirken sich auf diese Zahlen aus. Die Zuzüge von ausländischen Staatsangehörigen, die im Schnitt 

zumeist jünger sind als die hiesige Bevölkerung, mildern den Anstieg des Durchschnittsalters in der Gesamt-

bevölkerung ab. Zudem gleichen sie in Teilen den Trend der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung aus, der 

auf den demografischen Wandel und Wegzüge von Menschen aus dem Landkreis zurückgeht. 

 

Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben Menschen mit 

Fluchthintergrund nur einen sehr geringen Anteil. Anfang 2019 gelten ca. 14 Prozent der Bevölkerung mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit im Landkreis (etwa 2.000 Personen) als schutzsuchend, befinden sich also 

vor oder in einem Asylverfahren oder haben einen Asylantrag gestellt, der bereits anerkannt oder abgelehnt 

wurde. Ca. 21,5 Prozent der Schutzsuchenden (etwa 430 Personen) befinden sich vor oder in einem laufen-

den Asylverfahren, ca. 66,8 Prozent (ca. 1.335 Personen) haben das Asylverfahren abgeschlossen und be-

sitzen einen anerkannten Schutzstatus und ca. 11,8 Prozent (ca. 235 Personen) weisen einen abgelehnten 

Schutzstatus auf (besitzen also eine sogenannte Duldung). Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist der 

Anteil der Schutzsuchenden noch geringer; hier machen sie lediglich einen Anteil von 1,7 Prozent aus. 

 

Die Erwerbslosenquote im Landkreis Freudenstadt ist zum Jahresende 2019 mit ca. 2,8 Prozent auf einem 

äußerst niedrigen Stand. Auch die Arbeitslosenquote unter Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

war landesweit Ende 2019 mit ca. 4,0 Prozent (Gesamtbevölkerung: ca. 3,2 Prozent) auf einem sehr niedrigen 

Niveau. Die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bleibt abzuwarten. 

 

Obwohl, wie aufgezeigt, Menschen mit Fluchthintergrund nur einen Bruchteil der Gesamtzielgruppe der Men-

schen mit Migrationshintergrund oder ausländischer Staatsangehörigkeit ausmachen, definiert sich Integrati-

onsarbeit an vielen Stellen im Landkreis vor allem als Arbeit für und an Geflüchteten. Dieses Verständnis 
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resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen seit 2015, der in der Folge den Integrationsbereich 

dominiert hat. Bis Anfang 2018 war auch die Arbeit des Amtes für Migration und Flüchtlinge vorrangig auf 

diesen Bereich ausgerichtet. Die Integration von Menschen kann aber nur erfolgreich gestaltet werden, wenn 

der Integrationsbegriff weit genug gefasst ist, die Lebensrealitäten der von Integrationsprozessen betroffenen 

Personen realistisch abbildet und wichtige Handlungsfelder für die Integrationsarbeit im Landkreis Freuden-

stadt aufzeigt. Durch die Anfang 2018 neu geschaffene Stelle der Integrationsbeauftragten im Landkreis kann 

der Fokus auch auf Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischer Staatsangehörigkeit, die bereits 

seit längerer Zeit im Landkreis leben, gelegt werden. 

 

Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe und richtet sich an alle Menschen, die im 

Landkreis Freudenstadt leben und arbeiten. Gemäß § 2 des Partizipations- und Integrationsgesetzes Baden-

Württemberg (PartIntG BW) soll Integrationsarbeit dazu beitragen, die gleichberechtigte Teilhabe von Men-

schen mit und ohne Migrationshintergrund in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens über soziale und 

ethnische Grenzen hinweg zu verwirklichen und auf diese Weise das friedliche Zusammenleben von Men-

schen aus unterschiedlichen Kulturen sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. Integrationspro-

zesse betreffen nicht nur Menschen mit Flucht-, Migrationshintergrund oder ausländischer Staatsangehörig-

keit, sondern betreffen und verändern genauso Menschen, die in der Aufnahmegesellschaft geboren wurden 

oder schon länger in ihr leben. 

 

Die Integrationsarbeit spielt in den verschiedensten Fachbereichen auch außerhalb klassischer Integrations-

dienste eine Rolle und wird im Landkreis Freudenstadt von einer Vielzahl haupt- und ehrenamtlicher Akteu-

rinnen und Akteure geleistet. Dazu zählen u.a. Städte und Gemeinden, Schulen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, 

Sprachkursträger, Wohlfahrtsverbände wie Diakonie, Caritas und Internationaler Bund sowie ehrenamtliche 

Asylkreise. 

 

Die Aufgabe der Integrationsbeauftragten des Landkreises ist es, regelmäßig den Kontakt zu diesen Akteu-

rinnen und Akteuren zu pflegen, sie bei der Bündelung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen 

und das Gesamtnetzwerk Integration zielgerichtet fortzuführen. Sie dient als zentrale Ansprechpartnerin für 

alle den Landkreis betreffenden strategischen und integrationspolitischen Belange. Ihre Arbeit soll dazu bei-

tragen, Integration als Querschnittsaufgabe langfristig in der Kreisverwaltung zu verankern und die im Land-

kreis geleistete Integrationsarbeit für Öffentlichkeit und Zugewanderte sichtbar zu machen. 

 

Ganz konkret stellen sich dabei folgende Aufgaben für die Integrationsbeauftragte dar: 

 Funktion als zentrale Ansprechpartnerin durch Bündelung und Zurverfügungstellung von Informationen 

über Angebote, Strukturen und Bedarfslagen im Integrations- und Migrationsbereich des Landkreises 

Freudenstadt. 

 Gezielte und strategische Netzwerkarbeit mit dem Ziel, durch Vernetzung der integrationsrelevanten Ak-

teurinnen und Akteure Synergieeffekte zu erzeugen und Integration als dauerhafte Querschnittsaufgabe 

in verschiedenen Strukturen von Verwaltung und Regeldiensten zu verankern. Zu den regelmäßigen Netz-

werkpartner/-innen gehören neben den Regeldiensten, Integrationsfachstellen und Verwaltungen inner-

halb des Landkreises Freudenstadt auch institutionelle Anlaufstellen auf Landesebene (z.B. die Integrati-

onsbeauftragten anderer Landkreise, Ansprechpartner/-innen im Landkreistag und Ministerium für Sozia-

les und Integration Baden-Württemberg, usw.). 

 Konkrete Projektarbeit und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung und Würdigung der Integra-

tionsarbeit im Landkreis Freudenstadt, meist in Kooperation mit weiteren Akteurinnen und Akteuren aus 

dem Integrationsbereich. 
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 Unterstützung der Ehrenamtlichen bei Fragen oder Herausforderungen im Integrationsbereich des Land-

kreises Freudenstadt. Durch die Ausrichtung der zwei Mal jährlich tagenden Plattform Ehrenamt wird seit 

2018 der regelmäßige Austausch zwischen Haupt- und Ehrenamt gewährleistet. Auf operativer Ebene sind 

die Ehrenamtlichen mit den Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanagern sowie mit den Flücht-

lingssozialbetreuerinnen und Flüchtlingssozialbetreuern vernetzt. Mit diesen findet im Rahmen der Betreu-

ung von Einzelfällen häufig eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung statt. 

 

Mitwirkung in der Steuerungsgruppe des Nachhaltigkeitsprojektes „N!-Prozesse“ 

 

Seit 2019 wird im Landratsamt Freudenstadt das Förderprojekt „N!-Prozesse“ umgesetzt. In Folge des Pilot-

projektes, dessen Träger das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg ist, 

werden ab 2019 bis 2022 verschiedene Prozesse im Landkreis installiert mit dem Ziel, in Abstimmung zwi-

schen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft ein Leitbild zur nachhaltigen Kreisentwicklung zu entwickeln. 

Durch das Projekt sollen nachhaltige Entwicklungen in den Handlungsfeldern Ökologie, Wirtschaft und Arbeit, 

Soziales und Verwaltung gefördert werden, um den Landkreis auf lange Sicht für zukünftige Herausforderun-

gen zu stärken, die sich z.B. aus dem demografischen Wandel ergeben. Hierzu wird innerhalb des Projektes 

ein Katalog mit Leitlinien und Maßnahmen entwickelt, die in den jeweiligen Handlungsfeldern umgesetzt und 

auch nach Abschluss des Projektes fortgeführt werden können. 

 

Die Integrationsbeauftragte ist Mitglied der Steuerungsgruppe des Projektes und vertritt dort die Belange aus 

dem Integrations- und Migrationsbereich. Die Steuerungsgruppe ist ressortübergreifend mit Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Landratsamtes besetzt, steuert den Projektverlauf inhaltlich und organisatorisch und er-

arbeitet Vorschläge für Leitsätze, Handlungsfelder und Maßnahmen, die anschließend von weiteren Projekt-

beteiligten aus Politik und Gesellschaft verarbeitet werden. Eine dieser Akteursgruppen ist der Nachhaltig-

keitsbeirat, der aus ca. 40 verwaltungsexternen Mitgliedern aus Kommunen und Gesellschaft besteht und der 

die Vorschläge aus der Steuerungsgruppe ausarbeitet bzw. erweitert. Im Beirat wird der Integrations- und 

Migrationsbereich durch die Integrationsbeauftragte der Stadt Alpirsbach vertreten. Mit dieser tauscht sich die 

Integrationsbeauftragte des Landkreises regelmäßig aus, auch im Rahmen anderer Projekte. 

 

In 2019 wurde der Projektverlauf geplant, die verschiedenen Projektgruppen besetzt und erste Sitzungen von 

Steuerungsgruppe und Nachhaltigkeitsbeirat durchgeführt, in denen ein Pool mit ersten Maßnahmevorschlä-

gen und ein Leitbildkonzept erarbeitet wurde. Das Projekt wird in 2020 fortgeführt. 

 

Spracherwerb und Integration in Arbeit 

 

Spracherwerb ist eines der wichtigsten Handlungsfelder in der Integrationsarbeit. Für den Spracherwerb von 

Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischer Staatsangehörigkeit werden bundeseinheitlich Integ-

rationskurse sowie Sprachkurse für die berufsbezogene Sprachkursförderung angeboten. Je nach Herkunfts-

land und Aufenthaltsstatus erfolgt eine Verpflichtung der Ausländerinnen und Ausländer zur Teilnahme an 

einem Integrationskurs. Die Kosten für die Integrationskurse werden bei entsprechender Berechtigung und 

mangelndem Einkommen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übernommen. Neben der Un-

terrichtung in Wortschatz und Grammatik werden in den Kursen ebenfalls Kenntnisse der deutschen Ge-

schichte, Gesellschaft und Kultur vermittelt. Die Berufssprachkurse fördern Sprachkenntnisse auf einem hö-

heren Niveau und sollen die Chancen der Ausländerinnen und Ausländer auf dem Arbeits- und Ausbildungs-

markt verbessern. Eine Berechtigung für die Berufssprachkurse wird durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge oder die Agentur für Arbeit erteilt. Im Landkreis Freudenstadt wurden 2019 sowohl Integrations- 

als auch Berufssprachkurse von der Kreisvolkshochschule des Landkreises angeboten. Daneben gab es eine 
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Reihe weitere Träger im Landkreis, die Sprachkurse für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund 

angeboten haben.  

 

Das Land gewährt dem Landkreis für jede Asylantragsstellerin und jeden Asylerstantragsteller unabhängig 

von den Integrations- und Berufssprachkursen einen Betrag von ca. 100 EUR für den Spracherwerb von Ge-

flüchteten. Der Landkreis stockt diese Gelder durch Beschluss des Kreistages vom 15.12.2014 in gleicher 

Höhe, maximal bis zu 33.300 EUR pro Jahr, auf. Mit diesen zur Verfügung stehenden Geldern fördert der 

Landkreis den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Sprachunterricht für geflüchtete Menschen. Dabei werden 

Zuschüsse zu Sprachprojekten gewährt (Kofinanzierung), eine Vergütung für Honorarkräfte ermöglicht, die 

Beschaffung von Lehrmaterial bezuschusst und teilweise Fahrtkosten zu Sprachkursen übernommen. 

 

Die Planung und Durchführung von Sprachkursen beruhte in 2019 hauptsächlich auf der Einzelinitiative der 

Träger. Eine gemeinsame Strategie von Trägern und Verwaltung zur Sprachkursförderung auf Landkreis-

ebene existiert bisher nicht. Um gewährleisten zu können, dass das Sprachkursangebot alle im Landkreis 

benötigten Sprachkursarten abdeckt und für alle Zielgruppen erreichbar ist, müssen die in der Praxis vorhan-

denen Bedarfe und Zielgruppen sowie die Ressourcen und Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden Kurs-

träger (z.B. Räumlichkeiten) aber den an der Kursplanung und –Durchführung Beteiligten bekannt sein. Dies 

ist nur möglich, wenn alle Akteurinnen und Akteure, die über diese Informationen verfügen, regelmäßig zu-

sammenkommen und im Hinblick auf die Planung und Umsetzung von Kursen zusammenarbeiten. Um diese 

Art der Zusammenarbeit zukünftig möglich zu machen, hat die Integrationsbeauftragte 2019 das Netzwerk zur 

„Sprach- und Integrationskursförderung im Landkreis Freudenstadt“ (I.S.F.) einberufen. Das Netzwerk richtet 

sich an alle behördlichen, institutionellen und ehrenamtlichen Stellen, die an der Entwicklung von Kursange-

boten beteiligt sind und/oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in solche vermitteln. Das Netzwerk soll ihnen 

zukünftig einen festen Raum für den Austausch bieten, Transparenz in der Sprachkurslandschaft schaffen 

und die bedarfsorientierte Abstimmung neuer Kursangebote fördern. Das Netzwerk hat erstmals im November 

2019 getagt und wird in 2020 fortgeführt. 

 

Für die Integration in Arbeit sind das Jobcenter bei geflüchteten Menschen mit Anerkennung und die Agentur 

für Arbeit für Menschen im Asylverfahren verantwortlich. Die Behörden stehen mit dem Amt für Migration und 

Flüchtlinge im engen Austausch, der durch die räumliche Nähe in einem gemeinsamen Gebäude unterstützt 

wird. Im Rahmen von Maßnahmen des Jobcenters und der Agentur für Arbeit findet zusätzlich zur Integration 

in den Arbeitsmarkt die berufsbezogene Vermittlung von Deutschkenntnissen statt. 

 

Die Integration in Arbeit wird durch den Landkreis gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 

sowie den weiteren Beteiligten (Handwerkskammer, IHK, Firmen, Bildungsträger etc.) zukünftig weiter voran-

getrieben werden. Dazu wird es erforderlich sein, passgenaue Maßnahmen zur Heranführung an den Arbeits-

markt und weiteren Qualifizierung für geflüchtete Menschen mit Bleiberecht zu entwickeln. 
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Sachgebiet 23.30 – Ausländerbehörde, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und 
Asylbewerberleistungen 

 

Vorbemerkungen und Aufbau des Sachgebietes 

 

Das Sachgebiet 23.30 ist organisatorisch in die Aufgabengebiete Ausländerbehörde, Asylbewerberleistungen, 

Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht sowie Staatsangehörigkeitswesen aufgeteilt. Die Rückkehrbe-

ratungsstelle ist seit April 2019 ebenfalls dem Sachgebiet 23.30 zugeordnet. Das Sachgebiet 23.30 wird so-

wohl durch die Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen als auch von leistungsrechtlichen Aufgaben geprägt. 

Das Landratsamt handelt hier als Untere Verwaltungsbehörde. 

 

Neben der Ausländerbehörde des Landratsamtes nehmen zudem die Großen Kreisstädte Freudenstadt und 

Horb am Neckar mit eigenen Ausländerbehörden diese Aufgabe wahr. Der Landkreis ist mit seiner Auslän-

derbehörde für die Städte und Gemeinden Alpirsbach, Baiersbronn, Dornstetten, Glatten, Grömbach, Loß-

burg, Pfalzgrafenweiler, Schopfloch, Waldachtal und Wörnersberg zuständig. Die Große Kreisstadt Freuden-

stadt übernimmt die Aufgaben für Bad Rippoldsau-Schapbach, Freudenstadt und Seewald und die Große 

Kreisstadt Horb am Neckar für Empfingen, Eutingen und Horb. 

 

Für den gesamten Landkreis werden außerdem im Sachgebiet 23.30 ordnungsrechtliche Aufgaben im Perso-

nenstandswesen und der Standesamtsaufsicht sowie im Staatsangehörigkeitswesen wahrgenommen. 

 

Im Sachgebiet 23.30 ist ebenfalls die Leistungssachbearbeitung im Bereich der Asylbewerberleistungen an-

gesiedelt. Damit sind alle wesentlichen sachbearbeitenden Aufgabenbereiche im Amt für Migration und Flücht-

linge in diesem Sachgebiet vereint. Hieraus ergeben sich diverse Synergieeffekte, z. B. durch einen intensi-

veren Austausch zwischen der Ausländerbehörde und der Leistungssachbearbeitung. 

 

Ausländerbehörde – Allgemeines Ausländerwesen und Asylwesen 

 

Im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Landkreises leben ca. 6.160 Menschen mit einer auslän-

dischen Staatsangehörigkeit, davon ca. 900 Personen mit Fluchthintergrund. Für diese Personen nimmt die 

Ausländerbehörde insbesondere Aufgaben auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes und des Asylgesetzes 

wahr. Diese Rechtsgebiete unterliegen einem stetigen Wandel mit immer kürzer werdenden Zyklen und stellen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher vor besondere Herausforderungen. Im Aufgabengebiet sind vielfäl-

tige europarechtliche Regelungen, diverse Verordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie umfangreiche 

Rechtsprechung zu beachten. Aufgrund des Aufgabenumfanges ist die Ausländerbehörde in zwei Aufgaben-

gebiete, das allgemeine Ausländerwesen und das Asylwesen, aufgeteilt. 

 

Der Kundenkreis des allgemeinen Ausländerwesens erstreckt sich von hier lebenden EU-Bürgern und Dritt-

staatsangehörigen über Ausländer, die künftig in der Bundesrepublik Deutschland leben möchten und hierfür 

mit einem Visum in die Bundesrepublik Deutschland einreisen bis hin zu Ausländern, die als Touristen ins 

Bundesgebiet reisen oder Ausländer, die hier einer legalen oder illegalen Beschäftigung nachgehen. 

 

Im Allgemeinen Ausländerwesen werden u. a. folgende Angelegenheiten und Dienstleistungen bearbeitet: 

 Erteilung/Versagung von Aufenthaltstiteln, insbesondere zur Ausbildung, Erwerbstätigkeit, aus völker-

rechtlichen, humanitären oder politischen Gründen sowie aus familiären Gründen 

 Entscheidung über eine befristete Aufenthaltserlaubnis u. a. für Au-Pair-Beschäftigte, Auszubildende, Stu-

dierende, hochqualifizierte Fachkräfte 

 Familiennachzug sowie Einladungen von Ausländern für ihre Familienangehörigen aus Drittstaaten 
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 Prüfung der Abgabe einer Verpflichtungserklärung für die befristete Einreise von Ausländern 

 Entscheidung über eine Niederlassungserlaubnis (dauerhaftes Aufenthaltsrecht) 

 Beteiligung im Visumverfahren 

 Prüfung von Freizügigkeitsvoraussetzungen für EU-Bürger 

 Ausweisungen und Beendigungen von Aufenthalten, z.B. aufgrund von Straftaten, illegaler Einreise, etc. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde sind mit den anderen Sachgebieten des Amtes für 

Migration und Flüchtlinge aufgrund der vielen Überschneidungen eng verzahnt. Eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit den deutschen Auslandsvertretungen, der Agentur für Arbeit, dem Regierungspräsidium Karls-

ruhe, der (Kriminal)Polizei, den örtlichen Arbeitgebern und den anderen Ausländerbehörden gewährleistet die 

ganzheitliche, professionelle Arbeit. 

 

 

In den Zuständigkeitsbereich des Aufgabengebietes Asylwesen fallen alle Ausländer, die einen Asylantrag 

gestellt haben, dem Landkreis Freudenstadt zugewiesen wurden bzw. sich hier rechtmäßig gewöhnlich auf-

halten. Das Asylrecht für politisch Verfolgte ist in Deutschland ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht. 

Im weitergehenden Sinne wird unter dem Asylrecht auch die Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention und die Feststellung von zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten für subsidiär 

Schutzberechtigte verstanden, die im Regelfall ebenfalls im Asylverfahren und ohne besonderen weiteren 

Antrag vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitgeprüft wird. 

 

Die Flüchtlingsaufnahme ist eine Querschnittsaufgabe, die unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche betrifft 

und damit auch unterschiedliche behördliche Zuständigkeiten begründet. Die Durchführung des Asylverfah-

rens als solches liegt im Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge. Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist für weitere Aufgabeninhalte, wie z. B. die Entscheidung 

über Abschiebungen und deren Vollzug sowie die Entscheidung über die Arbeitsgenehmigung für abgelehnte 

Asylbewerber zuständig. 
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Im Asylwesen der Ausländerbehörde des Landratsamtes werden u. a. folgende Angelegenheiten und Dienst-

leistungen bearbeitet: 

 Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber 

 Prüfung der Anträge auf Familiennachzug  

 Ausstellung von Duldungen an Personen, deren Aufenthalt nach erfolglos abgeschlossenem Asylverfahren 

geduldet wird 

 Erteilung/Änderung/Aufhebung von Wohnsitzauflagen 

 Ansprechpartner für alle rechtlichen Fragen der Asylbewerber 

 

Derzeit sind zwei Trends dahingehend zu erkennen, als zum einen die Flüchtlingszahlen (Bereich Asyl) ab-

nehmen, zum anderen jedoch die Zahl der Ausländer (EU-Bürger und Drittstaatsangehörige), die in die Bun-

desrepublik Deutschland einreisen, um beispielsweise zu arbeiten, eine Ausbildung zu beginnen oder zu stu-

dieren, konstant steigt. 

 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Personen während der Dauer des Asylverfah-

rens sowie nach einer Ablehnung des Asylantrages. Bei einer Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft be-

steht ein Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) über das Jobcenter 

bzw. dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) über das Sozialamt. Einkommen und Vermögen sind 

vorrangig vor dem Bezug von Leistungen einzusetzen. 

 

Die Leistungssätze des Asylbewerberleistungsgesetzes orientieren sich in der Folge eines entsprechenden 

Urteils des Bundesverfassungsgerichtes an der Systematik für Leistungsberechtigte nach dem SGB II/SGB 

XII. Die Leistungen werden in der vorläufigen Unterbringung grundsätzlich teils in Geldform (z. B. für Lebens-

mittel, Bekleidung, Fahrtkosten mit dem ÖPNV, Telekommunikation) und teils in Form von Sachleistungen   

(z. B. Unterkunft, Hausrat) erbracht. 

 

In Bezug auf Leistungen bei Krankheit werden die Kosten für die Krankenbehandlung maximal bis zum Leis-

tungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Insbesondere in den ersten Monaten des 

Aufenthaltes in Deutschland ist die Übernahme von Krankenbehandlungskosten auf akute Erkrankungen und 

Schmerzzustände begrenzt. Auch bei einem längeren Aufenthalt können die Leistungen eingeschränkt sein 

und unter dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. 

 

Der Gesetzgeber sieht Leistungskürzungen vor, wenn z. B. abgelehnte Asylbewerber aus eigenem Verschul-

den nicht ausreichend bei der Aufklärung ihrer Identität mitwirken. Diese Personen erhalten lediglich vermin-

derte Leistungen zur Abdeckung der Bedarfe für Lebensmittel und Gesundheitspflege. 

 

Der Bundesrat hat im Sommer 2019 das Migrationspaket mit zahlreichen Gesetzesänderungen verabschie-

det. Durch das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht („Geordnete-Rückkehr-Gesetz“) 

und das Dritte Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) haben sich auch wesent-

liche Änderungen im Bereich der Asylbewerberleistungen ergeben. Unter anderem erfolgte eine Neufestset-

zung der Geldleistungen sowie eine Änderung der Zusammensetzung der Leistungen nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz. Zudem wurden die Bedarfsstufen für erwachsene Leistungsberechtigte neu strukturiert. 

Es wurde eine neue Bedarfsstufe für erwachsene Leistungsberechtigte eingeführt, die während des Leistungs-

bezugs in Aufnahmeeinrichtungen oder Sammelunterkünften untergebracht sind. Diese erhalten geringere 

Leistungen, da sie wie Leistungsberechtigte in Paarhaushalten behandelt werden, unabhängig davon, ob sie 
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tatsächlich mit einem Partner zusammenleben. Hintergrund dieser Neuregelung ist die Annahme, dass das 

Zusammenleben in einer Sammelunterkunft ein gemeinsames Haushalten ermöglicht und hierdurch finanzi-

elle Entlastungen angenommen werden, die mit denen in Paarhaushalten vergleichbar sind. 

 

Die Leistungsausgaben haben sich entsprechend der Entwicklung der Flüchtlingszahlen in den letzten Jahren 

verändert. Da die Zahl der Personen in der vorläufigen Unterbringung stark zurückgegangen ist, haben sich 

auch die entsprechenden Leistungsaufwendungen verringert. Gleichzeitig ist die Zahl der Personen in der 

rechtlichen Anschlussunterbringung gestiegen, mit dem Effekt, dass zwischenzeitlich die Aufwendungen der 

Anschlussunterbringung höher sind als für die vorläufige Unterbringung. In der nachfolgenden Übersicht sind 

die Aufwendungen nach dem AsylbLG aufgeführt. Hinzuzurechnen sind die Aufwendungen für die Unterbrin-

gung der Personen in den Liegenschaften des Landkreises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Jahr 2020 ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie mindestens mit einer Verstetigung der Höhe der 

Aufwendungen zu rechnen, da einige Leistungsberechtigte voraussichtlich ihre Erwerbstätigkeit verlieren wer-

den. Die Entwicklung ist weiterhin von vielen Unsicherheitsfaktoren, beginnend bei der Anzahl der Leistungs-

berechtigten im Landkreis bis hin zur Entziehung einer Arbeitserlaubnis durch das Land, geprägt. 

 

Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht 

 

Die Standesamtsaufsicht ist Ansprechpartner für alle Standesämter im Landkreis Freudenstadt (inklusive der 

Großen Kreisstädte Freudenstadt und Horb) und entscheidet über vorlagepflichtige Vorgänge. In enger Zu-

sammenarbeit mit den örtlichen Standesämtern werden schwierige Fälle besprochen, Rechtsauffassungen 

erörtert und rechtlich unklare Fälle gelöst. Die Standesamtsaufsicht organisiert gemeinsam mit dem Fachver-

band der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Baden-Württemberg regelmäßige Tagungen zur Fortbil-

dung der Standesbeamten im Landkreis. 
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Zusätzlich prüft die Standesamtsaufsicht die örtlichen Standesämter im Rahmen der Fachaufsicht in einem 

Turnus von fünf Jahren. Die Prüfberichte werden sowohl dem geprüften Standesamt, als auch dem Regie-

rungspräsidium Karlsruhe zur Verfügung gestellt. 

 

Außer für die Bereiche der Standesämter der Großen Kreisstädte Freudenstadt und Horb werden im Perso-

nenstandswesen über Anträge auf Namensänderungen in eigener Zuständigkeit entschieden. 

 

Staatsangehörigkeitswesen 

 

Die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen zu bekommen ist für viele Ausländer ein großer Wunsch. Das 

Landratsamt ist für die Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen 

verantwortlich. Die Einbürgerung setzt eine genaue Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen, die im Staats-

angehörigkeitsgesetz geregelt sind, voraus. Zu den Voraussetzungen gehören u. a. ein langjähriger Aufenthalt 

in Deutschland, das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung, ausreichende Kenntnisse 

der deutschen Sprache, die Sicherstellung des Lebensunterhaltes aus eigenen Kräften und das Fehlen rele-

vanter Einträge im Polizeilichen Führungszeugnis. 

 

Zur Feier der Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft hat der Landkreis Freudenstadt am 11. Oktober 

2019 erstmals die Eingebürgerten der letzten drei Jahre sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu einem 

Festprogramm in den Kienbergsaal in Freudenstadt eingeladen. Die Einladung stieß auf sehr positive Reso-

nanz. Eine professionelle Moderatorin leitete durch das Festprogramm. Für den musikalischen Rahmen bot 

die Kepler-Big Band ihr musikalisches Können auf. 

 

In seiner Festrede ging Herr Landrat Dr. Klaus Michael Rückert auf die besondere Bedeutung des vor 70 

Jahren beschlossenen deutschen Grundgesetzes und der darin verankerten freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung sowie des im Frieden geeinten Europas ein. Beides sind keine Selbstverständlichkeiten und 

daher ist es Verpflichtung aller Bürgerinnen und Bürger, auch in weltpolitisch unruhigen Zeiten für diese Werte 

einzustehen. Die Eingebürgerten haben sich bewusst für diese Werte entschieden und auf dem Weg zur 

deutschen Staatsangehörigkeit einige Voraussetzungen erfüllen müssen. Dafür zollte Herr Dr. Rückert den 

Eingebürgerten Anerkennung und Dank. 

 

In zwei Interviews berichteten eine gebürtige Niederländerin und ein gebürtiger Brite über ihre abwechslungs-

reiche Biographie und die Beweggründe für ihre Einbürgerung. Beide haben ihre neue Heimat Deutschland 

lieben gelernt und sich gefreut, deutsche Staatsbürger werden zu können. Der offizielle Teil der Einbürge-

rungsfeier wurde mit der deutschen Nationalhymne beendet. Beim anschließenden Stehempfang bot sich die 

Gelegenheit zum Austausch und Gespräch. Die nächste Einbürgerungsfeier ist gegenwärtig für das Jahr 2022 

geplant. 

 

Die Differenz zwischen eingegangenen Anträgen auf Einbürgerung und vollzogenen Einbürgerungen in der 

nachfolgenden Übersicht ist damit zu erklären, dass die Einbürgerungsbewerber vor einer Einbürgerung die 

Entlassung aus der Staatsangehörigkeit des anderen Staates beantragen und genehmigt bekommen müssen 

(Ausnahme: EU-Staatsangehörige). Dieses Verfahren der Entlassung in den Heimatländern kann sich (je nach 

Staatsangehörigkeit) mehrere Jahre ziehen. 
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Deutsche Staatsangehörige können die Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises beantragen. Mit 

der Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises wird festgestellt, dass der/die Inhaber/in am Tag der Aus-

stellung die deutsche Staatsangehörigkeit hat. In diesem Bereich werden gelegentlich Anträge von Personen 

aus dem „Reichsbürger“-Milieu eingereicht, die eine Bestätigung nach längst nicht mehr gültigen Gesetzen 

begehren. Den Anträgen kann dann nicht entsprochen werden. 

 

Rückkehrberatungsstelle des Landkreises Freudenstadt 

 

Die Rückkehrberatungsstelle des Landkreises soll die freiwillige Rückkehr von Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit in ihre Heimatländer fördern und Rückkehrinteressierte beraten. Für Rückkehrwillige sind 

Zuwendungen (Reintegrationshilfen) aus Mitteln des Landkreises, des Landes und des Bundes möglich. Die 

Rückkehrberatungsstelle wird von Seiten des Landes durch die Übernahme von 50 Prozent der entstehenden 

Aufwendungen gefördert. Aktuell ist die Rückkehrberatungsstelle mit einer Vollzeitstelle, aufgeteilt auf zwei 

Mitarbeiterinnen, besetzt. 

 

Die Gruppe der abgelehnten Asylbewerber steht bei der Arbeit der Rückkehrberatungsstelle besonders im 

Fokus. Durch die Einbindung in das Amt für Migration und Flüchtlinge sowie den engen Austausch mit den 

weiteren Ausländerbehörden im Landkreis hat die Rückkehrberatungsstelle frühzeitig Kontakt zu Menschen 

ohne Bleibeperspektive in Deutschland und kann über das bestehende Angebot informieren. Davon unabhän-

gig steht das Angebot der Rückkehrberatungsstelle auch anderen interessierten Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis offen, sofern diese nicht über ausreichend Einkommen oder 

Vermögen für die eigenständige Finanzierung einer Rückreise verfügen. 
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Bei der Gewährung von finanziellen Reintegrationshilfen für die Rückkehrer in das Heimatland wird strikt da-

rauf geachtet, dass nur in erforderlicher Höhe Mittel bereitgestellt werden. Zudem werden vorrangig Förder-

programme des Bundes oder Landes genutzt, bevor auf Kreismittel zurückgegriffen wird. Durch die Reinteg-

rationshilfen soll kein Anreiz für die Einreise nach Deutschland geschaffen werden. Oftmals werden daher nur 

die Kosten für die Rückreise sowie ein Taschengeld für die Reise übernommen. 

 

Die Zahl der freiwillig ausgereisten Personen ist seit 2016 deutlich rückläufig. In den Jahren 2015 und 2016 

konnte erfolgreich eine große Anzahl an rückreisewilligen Personen in erster Linie aus dem Westbalkan bei 

ihrer freiwilligen Ausreise unterstützt werden. Insgesamt hat sich die Zahl der Personen aus dem Westbalkan 

deutlich reduziert. 

 

Bereits im Jahr 2017 war die Zahl der ausgereisten Personen in der Folge wesentlich geringer, da außerhalb 

der Personen aus dem Westbalkan viele abgelehnte Asylbewerber aus anderen Herkunftsländern im Klage-

verfahren sind und noch die Hoffnung auf ein Bleiberecht haben. Dieser Trend hat sich über das Jahr 2019 

fortgesetzt und ist landesweit zu beobachten. 

 

Jede freiwillige Rückreise vermeidet bei abgelehnten Asylbewerbern eine für alle Beteiligten belastende Ab-

schiebung. Da Personen mit einer Ablehnung des Asylantrages oftmals Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz erhalten, erspart jede freiwillige Rückreise öffentliche Mittel. 

 

Dennoch gibt es Personen, die sich nicht für eine freiwillige Rückkehr entscheiden wollen oder können. Diese 

Personen werden bei Vorliegen der Voraussetzungen auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

zwangsweise in ihre Heimatländer abgeschoben. Davon unabhängig gibt es weitere Personen, die auf eine 

Förderung verzichten und in Eigenregie in das Heimatland zurückreisen. 

 

Kontakt für Rückfragen 

 

Amt für Migration und Flüchtlinge 

Amtsleitung Herr Geigl 

Telefon:     07441 920-6170 

Fax:     07441 920-996170 

Mail:     geigl@kreis-fds.de 


